
   

Anträge sind in schriftlicher Form bis spätestens 5 Tage vor der Mitgliederversammlung 

an den 1.Vorsitzenden zu richten. 
 

Tagesordnung 
 

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 

2. Wahl des Protokollführers m/w 

3. Rechenschaftsbericht des 1. Vorsitzenden 

4. Protokollverlesung (falls gewünscht) 

5. Bericht des Schatzmeisters 

6. Bericht der Kassenprüfer 

7. Wahl des Versammlungsleiters und Entlastung des Vorstandes 

8. Neuwahlen        2019  
 

 1.Vorsitzender      __________________ 

 2.Vorsitzender      __________________ 

 Schatzmeister      __________________ 

 Schriftführer      __________________ 
  

Erweiterter Vorstand 
 

 Werbung/Sponsoring/Eventmanagement __________________ 

 1.Sportlicher Leiter (Jugendkoordinator) __________________ 

 2.Sportlicher Leiter (Jugendkoordinator) __________________ 

Pressesprecher      __________________ 

Beisitzer        __________________ 

Beisitzer        __________________ 
 

Kassenprüfer      __________________ 

Kassenprüfer      __________________ 
 

8. Bearbeitung der Anträge 
 

9. Verschiedenes 
 

10. Schlusswort des 1.Vorstandes 

 
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab Vollendung des 16. Lebensjahres. 

An der Mitgliederversammlung können gesetzliche Vertreter der Mitglieder, die das 16.Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben, ohne Stimmrecht teilnehmen. 

Rastatter Jugendfußballverein (JFV) 
 

   Mitgliederversammlung 
 

Am Montag, 18.02.2019 um 19:30 Uhr in der DJK Sportgaststätte 

n DJK Clubhaus 


